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Erwerbsaufwendungen
Update: Aufwendungen für eine Erstmalige Berufsausbildung/Erststudium
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§ 12 Nr. 5 EStG: Soweit in den §§ 9c, 10 Abs. 1 Nummer 1, 2 bis 4, 7 und 9, §§ 10a, 10b und
den §§ 33 bis 33b nichts anderes bestimmt ist, dürfen weder bei den einzelnen
Einkunftsarten noch vom Gesamtbetrag der Einkünfte abgezogen werden […] Aufwendungen
des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung und für ein Erststudium, wenn
diese nicht im Rahmen eines Dienstverhältnisses stattfinden

� BFH, Urteil vom 28. 7. 2011 - VI R 7/10: Aufwendungen für ein im Anschluss an das Abitur
durchgeführtes Medizinstudium können auch unter Geltung des § 12 Nr. 5 EStG als vorab
entstandene Werbungskosten anzuerkennen sein

Reaktion des Gesetzgebers:

§ 4 Abs. 9: Aufwendungen des Steuerpflichtigen für seine erstmalige Berufsausbildung oder
für ein Erststudium, das zugleich eine Erstausbildung vermittelt, sind keine
Betriebsausgaben.

§ 52 Abs. 12 Satz 11: § 4 Absatz 9 in der Fassung des Artikels 2 des Gesetzes vom 7.
Dezember 2011 (BGBl. I S. 2592) ist für Veranlagungszeiträume ab 2004 anzuwenden.
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1. Besteht eine (auch) betriebliche bzw. berufliche Veranlassung?

2. Bei privater Mitveranlassung: Besteht nur eine wesentliche Veranlassung
(betrieblich bzw. beruflich oder privat), so sind die Aufwendungen in vollem
Umfang beruflich/betrieblich veranlasst bzw. sind in vollem Umfang
Privataufwendungen im Sinne von § 12 EStG

Wenn in vollem Umfang § 12 EStG (-), dann wie folgt weiter:

3. Besteht ein spezielles Abzugsverbot: § 4 V, Nrn. 1, 3, 4, 6b, 8 - 12; §§ 4h, 9
II, V, 12 Nr. 1 S. 2, Nrn. 3, 4, 5 EStG

4. Bei bestimmten gemischt-veranlassten Erwerbsaufwendungen begrenzt das
EStG den Abzug der Höhe nach: § 4 V Nr. 1 S. 2, Nrn. 2, 5 - 7; § 9 I Nr. [...]
5, V EStG

Erwerbsaufwendungen
Prüfungsschema
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Erwerbsaufwendungen
Prüfungsschema

5. Bei den übrigen gemischt-veranlassten Erwerbsaufwendungen besteht ein
Aufteilungsgebot (z.B. BFH GrS BStBl. II 2010, 672 ff.; dazu Pezzer, DStR
2010, 93 ff.; Leisner-Egensperger, DStZ 2010, 185 ff.):
Erwerbsaufwendungen gem. §§ 4 IV, 9 I EStG sind anteilig gem. § 162 I AO
zu schätzen (Änderung der Rechtsprechung)
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Beispielsfall
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Universitätsprofessor U besucht einen dreitägigen Fachkongress in Padua/Italien.
Da Padua keinen eigenen internationalen Flughafen besitzt, fliegt U zu dem
nahegelegenen Flughafen nach Venedig. U nutzt die Gelegenheit und bleibt zur
Stadtbesichtigung zwei Tage in Venedig. Kann U Flug- und Übernachtungskosten
steuerlich abziehen?

Literaturhinweis
BFH GrS BStBl. II 2010, 672 ff.; dazu Pezzer, DStR 2010, 93 ff.; Leisner-
Egensperger, DStZ 2010, 185 ff.; s.a. BFH BStBl. II 2010, 685 u. 687
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Beispielsfall
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Ein Unternehmen U gerät 01 wegen eines plötzlichen Auftragsrückgangs und
einer geringen Eigenkapitalausstattung in wirtschaftliche Schwierigkeiten. Um eine
Insolvenz zu vermeiden, gibt jeder Arbeitnehmer dem Unternehmen ein mit 5%
jährlich zu verzinsendes Darlehen i.H.v. 2.000 - 10.000 €. In 02 zahlt das Unter-
nehmen die Zinsen. In 03 gerät es nach neuerlichen Schwierigkeiten in die
Insolvenz. Mangels Masse wird das Insolvenzverfahren gar nicht erst eröffnet.
Steuerliche Folgen des Vorganges?

Literaturhinweis
BFH BStBl. II 1993, 663 (zum Konkurs); BFH/NV 2005, 54.
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Beispielsfall
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Handelsvertreter H verursacht auf dem Weg zu einem Kunden einen
selbstverschuldeten Verkehrsunfall. Es entstehen für H Reparaturkosten i.H.v.
15.000 €, welche der Kfz-Versicherer nicht trägt. Eine unmittelbar nach dem Unfall
bei H entnommene Blutprobe ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,1
Promille. Sind die Reparaturkosten bei H als Betriebsausgaben abzugsfähig?

Literaturhinweis
BFH GrS BStBl. II 1978, 105; BFH BStBl. II 1984, 434; BFH BStBl. II 2007, 762
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Erwerbsaufwendungen
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Gewinneinkünfte
� Betriebsausgaben

Gewinneinkünfte
� Werbungskosten

� beim Betriebsvermögensvergleich =
jede betrieblich veranlasste Vermögens-
minderung

� bei § 4 Abs. 3 EStG = jede
betriebliche veranlasste Ausgabe (ggfs.
zeitlich nach Maßgabe der Sätze 3 f.)

� Steuertechnisch: Betriebsausgaben-
abzugsverbot wirkt beim Betriebsver-
mögensvergleich als außerbilanzielle
Hinzurechnung!

� Zu- und Abflussprinzip

� Vermögensminderungen sind
grundsätzlich irrelevant, sofern § 9 Abs.
1 Satz 3 Nr. 7 EStG eingreift (bewegliche
abnutzbare Wirtschaftsgüter; nach h.M.
kein Verweis auf TW-AfA; Verweis auf §
7 I 7 EStG streitig!)

� Problem: Verlust von Arbeitsmitteln
(„privates Einkünftererzielungsvermö-
gen?“) und sonstigem Vermögen



9

Entnahmen / Einlagen
§ 4 I 2, § 5 EStG
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der Substanz = Wirtschaftsgut wird 
endgültig vom BV in das PV übertragen 

und umgekehrt

der Nutzungen = Wirtschaftsgut des 
Betriebsvermögens wird vom 
Unternehmer privat genutzt / 

Wirtschaftsgut des Privatvermögens wird 
vom Unternehmer betrieblich genutzt 
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Nutzungsentnahme
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Beispiel:

A nutzt den zum Betriebsvermögen gehörenden PKW zu 10 % auch für
Privatfahrten. Der PKW hat einen Listenneupreis von 100.

Im Zusammenhang mit dem PKW hat der Kaufmann folgende Aufwendungen
getätigt: Benzin = 40, Kfz-Steuer = 10, AfA = 10, Instandhaltung = 90 (in der
Summe = 150).

Lösung:

Die private Nutzung eines betrieblichen Gegenstandes stellt eine Nutzungs-
entnahme dar.

Für die Bewertung gilt:
• § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 2 EStG � 1 % des Listenpreises / Monat = 12
• § 6 Abs. 1 Nr. 4 S. 3 EStG � 10 % der Gesamtaufwendungen = 15
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Erwerbsaufwendungen
Sog. Eigenaufwand auf ein fremdes Wirtschaftsgut
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Beispiel: Ehemann E ist Eigentümer eines Einfamilienhauses. Seine Ehefrau S ist
selbständige Steuerberaterin. Sie betreibt Ihre Steuerberaterpraxis im Erdgeschoss des
Einfamilienhauses. Mit E hat sie nur vereinbart, dass sie die Räume kostenlos nutzen kann.
Da die Räumlichkeiten nicht mehr ausreichen, erfolgt ein Anbau an das Einfamilienhaus, in
dem sich weitere Räume der Praxis befinden. Die Kosten in Höhe von 100.000 € trägt S.

Besteuerung nach der 
individuellen Leistungsfähigkeit Kostentragungsprinzip
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Erwerbsaufwendungen
Drittaufwand

Kostentragungsprinzip
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Zuwendungsgedanke

Dritter
Steuer-

pflichtiger

Vertragspartner 
des Steuer-
pflichtigen

Geld-
schenkung

Vertrags-
schluss + 
Bezahlung



14

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Drittaufwand liegt vor, wenn ein Dritter Kosten trägt, die durch die Einkunftserzielung des
Steuerpflichtigen veranlasst sind; entsprechend liegt Drittaufwand bei AK/HK vor, wenn ein
Dritter sie trägt und das angeschaffte/hergestellte WG vom Stpfl. zur Erzielung von
Einkünften genutzt wird

� Drittaufwand kann ein Stpfl. grundsätzlich nicht als Werbungskosten geltend machen
(BFH GrS BStBl. II 1995, 281; 1999, 782)

� Nutzt der Stpfl. ein WG, das ihm nicht gehört und dessen AK/HK ein Dritter getragen hat,
unentgeltlich zu beruflichen Zwecken, wird ihm eine Nutzungsmöglichkeit und kein Teil
eines WG oder dessen AK/HK zugewendet.

Einkommensteuerrecht | Wintersemester 2011/2012

Erwerbsaufwendungen
Drittaufwand
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Erwerbsaufwendungen
Drittaufwand

Abkürzung des Ver-
tragsweges bei Ver-

trägen, die keine Dauer-
schuldverhältnisse sind

Abkürzung des 
Zahlungsweges

Abkürzung des 
Vertragsweges bei 
Dauerschuldver-

hältnissen
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Dritter

Steuer-
pflichtiger

Vertragspartner 
des Steuer-
pflichtigen

a) Auftrag/GoA
b) Schenkungs-

vertrag

Vertrags-
schluss

S schließt mit V einen Werkvertrag
für die Reparatur einer Wohnung,
die S vermietet. D bezahlt den V.

a) D nimmt Rückgriff bei S

b) D nimmt keinen Rückgriff bei S
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Erwerbsaufwendungen
Drittaufwand

Abkürzung des Ver-
tragsweges bei Ver-

trägen, die keine Dauer-
schuldverhältnisse sind

Abkürzung des 
Zahlungsweges

Abkürzung des 
Vertragsweges bei 
Dauerschuldver-

hältnissen
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Dritter

Steuer-
pflichtiger

Vertragspartner 
des Steuer-
pflichtigen

Schenkungs-
vertrag

D schließt mit V einen Werk-
vertrag für die Reparatur einer
Wohnung, die S vermietet. D
bezahlt den V.

Vertrags-
schluss

Forderungs-
rechts oder §§
362, 185 BGB
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Erwerbsaufwendungen
Drittaufwand

Abkürzung des Ver-
tragsweges bei Ver-

trägen, die keine Dauer-
schuldverhältnisse sind

Abkürzung des 
Zahlungsweges

Abkürzung des 
Vertragsweges bei 
Dauerschuldver-

hältnissen
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Dritter

Steuer-
pflichtiger

Bank

S erwirbt eine Eigentumswohnung zu
Vermietungszwecken. D schließt mit
B den Darlehensvertrag ab und
überlässt die Darlehensvaluta S, der
hiermit den Wohnungskauf finanziert.

a) S zahlt die Zinsen

b) D zahlt die Zinsen

Abwandlung: S ist ebenfalls Dar-
lehensnehmer, sodann a) oder b)

Darlehens-
vertrag

Wohnungs-
verkäufer
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Periodischer Verlustausgleich
(§ 2 Abs. 3 EStG)

horizontal

zwischen mehreren Einkunftsquellen
derselben Einkunftsart

vertikal

zwischen mehreren Einkunftsquellen
unterschiedlicher Einkunftsarten

Verluste im Einkommensteuerrecht
Periodischer Verlustausgleich

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm
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überperiodischer Verlustausgleich
(§ 10d EStG)

Verlustrücktrag
- zeitlich begrenzt auf das Vorjahr
- betragsmäßig begrenzt auf 511.500 
€ (bei zusammen veranlagten 
Ehegatten 1.023.000 €)

Verlustvortrag
- zeitlich unbegrenzt 
- betragsmäßig begrenzt auf 1 Mio. €
(bei zusammen veranlagten 
Ehegatten 2 Mio. €) + 60% des 
übersteigenden Verlusts (sog. 
Mindestbesteuerung)

Verluste im Einkommensteuerrecht
Periodischer Verlustausgleich

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm

Einkommensteuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Verluste im Einkommensteuerrecht
Subjektgebundenheit des Verlustabzugs
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BFH v. 17.12.2007 – GrS 2/04, BStBl. II 2008, 608 (Änderung der Rechtsprech-
ung)

- Verlustabzug ist nicht „vererbbar“ � vom Erblasser nicht ausgenutzter
Verlustabzug geht mit seinem Tode unter; Erbe kann ihn nicht bei eigener ESt-
Veranlagung geltend machen

Davon abzugrenzen: Die Übertragbarkeit stiller Lasten gemäß § 6 Abs. 3 EStG
bei Betriebsvermögen im Besonderen und bei Privatvermögen im Allgemeinen

Einkommensteuerrecht | Wintersemester 2011/2012
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Verluste im Einkommensteuerrecht
Verfahrensrechtliche Bewältigung des Verlustabzuges
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Verlustfest-
stellungs-
bescheid

(VZ X)

Steuerfest-
setzung

(VZ X+1)

Grundlagenbescheid
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§ 10d Abs. 4 S. 1 : Der am Schluss eines VZ verblei-
bende Verlustvortrag ist gesondert festzustellen und
zwar auf den 31.12.

� Rechtswirkung:

� Verlustfeststellung ist Grundlagenbescheid für die
späteren Einkommensteuerbescheide, aber auch für
nachfolgender Verlustfeststellungsbescheide

� Ohne vorherige Verlustfeststellung ist ein Verlust-
abzug in einem späteren VZ nicht möglich !

Verlustfest-
stellungs-
bescheid

(VZ X+1)
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Verluste im Einkommensteuerrecht
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Verlustfest-
stellungs-
bescheid

(VZ X)

Steuerfest-
setzung

(VZ X)

„Quasi-Grundlagen-
bescheid“ (?)

(Mayer/Ball, DStR
2011, 345)
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§ 10d Abs. 4 S. 1 EStG : 4Bei der Feststellung des verbleibenden
Verlustvortrags sind die Besteuerungsgrundlagen so zu berück-
sichtigen, wie sie den Steuerfestsetzungen des Veranlagungs-
zeitraums, auf dessen Schluss der verbleibende Verlustvortrag
festgestellt wird, und des Veranlagungszeitraums, in dem ein
Verlustrücktrag vorgenommen werden kann, zu Grunde gelegt
worden sind; § 171 Abs. 10, § 157 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und § 351
Abs. 2 AO […] gelten entsprechend. 5Die Besteuerungsgrundlagen
dürfen bei der Feststellung nur insoweit abweichend von Satz 4
berücksichtigt werden, wie die Aufhebung, Änderung oder
Berichtigung der Steuerbescheide ausschließlich mangels
Auswirkung auf die Höhe der festzusetzenden Steuer unterbleibt.

� Der Steuerbescheid des Verlustentstehungsjahres stellt zwar
keinen Grundlagenbescheid für den Verlustfeststellungs-
bescheid dar, er entfaltet aber gleichwohl eine inhaltliche
Bindung und zwar in Bezug auf seine (unselbständigen,
„zugrunde gelegten“) Besteuerungsgrundlagen!

� Bei Streit über die Höhe des Verlustes ist (nunmehr) der
Steuerbescheid anzugreifen!
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Verluste im Einkommensteuerrecht
Subjektgebundenheit des Verlustabzugs
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BFH v. 17.12.2007 – GrS 2/04, BStBl. II 2008, 608 (Änderung der Rechtsprech-
ung)

- Verlustabzug ist nicht „vererbbar“ � vom Erblasser nicht ausgenutzter
Verlustabzug geht mit seinem Tode unter; Erbe kann ihn nicht bei eigener ESt-
Veranlagung geltend machen

Davon abzugrenzen: Die Übertragbarkeit stiller Lasten gemäß § 6 Abs. 3 EStG
bei Betriebsvermögen im Besonderen und bei Privatvermögen im Allgemeinen
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Verluste im Einkommensteuerrecht
Beschränkungen des Verlustausgleichs / Verlustabzugs
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� § 2a EStG: Einschränkung des Verlustausgleichs/-abzugs aus bestimmten ausländischen
Einkünften

� Symmetriethese des BFH bei ausländischen (freigestellten) Einkünften

� § 15 IV 1-2 EStG: Einschränkung des Verlustausgleichs/-abzugs von Verlusten aus
gewerblicher Tierzucht

� § 15a EStG: Einschränkung des Verlustausgleichs/-abzugs bei beschränkt haftenden
Personengesellschaftern

� 15b EStG: Einschränkung des Verlustausgleichs/-abzugs bei sog. Steuerstundungs-
modellen

� § 20 VI EStG n.F.: Einschränkung des Verlustausgleichs/-abzugs bei Einkünften aus
Kapitalvermögen (Abgeltungsteuer)

� § 22 Nr. 2 i.V. mit 23 III S. 6, 7 EStG : Einschränkung des Verlustausgleichs/-abzugs bei
privaten Veräußerungseinkünften, die nicht zu den Einkünften aus KapVerm. gehören (z.B. aus
Grundstücksveräußerungen)

� § 22 Nr. 3 S. 3 EStG: Einschränkung des Verlustausgleichs bei sonstigen Einkünften
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Subjektives 
Nettoprinzip

Sonderausgaben
(§§ 10-10c EStG)

Außergewöhnliche
Belastungen
(§§ 33-33c EStG)

Abzug privater Aufwendungen: Subjektives Nettoprinz ip
Überblick
Zwischenbefund: Die bisherige Prüfung hat ergeben, dass Ausga-
ben/Aufwendungen nicht als Erwerbsaufwendungen (objektives Nettoprinzip)
abzugsfähig sind

Lehrstuhl für Steuerrecht  | Dr. Marcel Krumm
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